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Nr. Behörden Inhalt der Äußerung (gekürzt) 
Originalschreiben liegen der Gemeinde und dem Gemeinderat vor 
 

Stellungnahme  
Planer / Verwaltung 

Beschluss 

 

1 Landratsamt  
Bodenseekreis 
Amt f. Kreisentwicklung  

31.08.2021 

A. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen 
I. Belange des Planungsrechts  
Das nördliche Baufeld WA5 setzt in einem etwa 365 m² großen Baufeld 
eine GR von 165 m² fest, was dem Bestand entsprechen dürfte. Das 
südliche, identisch große Baufeld setzt GR 300 fest.  
 
 
 
 
Die festgesetzten Grundflächen in dem 5,6 ha großen Plangebiet betra-
gen in Summe 9.999 m², die Summe der Baufelder etwa 11.750 m². 
Ob die vom Gesetzgeber als Bedingung für die Anwendung des § 13b 
BauGB vorgegebene Unterschreitung von 10.000 m² durch diese Pla-
nung tatsächlich einzuhalten ist, wird nach wie vor in Zweifel gestellt. 
 
 
 
 
 
 
II. Belange des Forstrechts 
Im Planentwurf wird nun der gesetzliche Mindestwaldabstand nach § 4 
Abs. 3 Satz 1 LBO von 30 m ausgewiesen. Im Bebauungsplan wird von 
der Möglichkeit einer Reduzierung des Waldabstandes gem. § 4 Abs. 3 
Satz 2 LBO Gebrauch gemacht.  
 
Alle Baufelder des WA1, die beiden nördlichen Baufelder WA7 liegen 
nahezu komplett in diesem Schutzabstand, das nördliche Baufeld WA2 
wird davon tangiert. Dabei hält das westlichste Baufeld WA1 lediglich 
einen Waldabstand von 3 m ein, die Aussagen in der Synopse sowie 
Begründung S. 13 sind daher nicht vollumfänglich zutreffend.  
 
Mit den öffentlichen Belangen ist ein geringerer Waldabstand i. d. R. nur 
dann zu vereinbaren, wenn Leben oder Gesundheit von Personen nicht 
gefährdet sind und die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes 
gewährleistet bleibt (§§ 12-22 LWaldG). Wie im Hinweis Nr. 10 richtig 
beschrieben, wären Haftungsverzichtserklärungen im Grundbuch oder 

 
 
Die zulässigen Grundflächen sind mit 
dem Eigentümer abgestimmt. Eine dich-
tere Bebauung am Übergang zwischen 
Jahnstraße und Quartierspark wird aus 
städtebaulichen Gründen nicht ange-
strebt.  
 
Die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Anwendung des § 13b 
BauGB sind weiterhin gegeben. Die 
Grenze von 10.000 qm festgesetzte 
Grundfläche wird eingehalten. Gerade 
um sicherzustellen, dass 10.000 qm nicht 
überschritten werden, wurde die zulässi-
ge Grundfläche in absoluten Werten pro 
Baufläche definiert. Die Festsetzung der 
Grundfläche ist als Grundzug der Pla-
nung zu sehen.  
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Planänderung: Auf das westl. Baufeld im 
WA1 wird verzichtet, die Baufelder im 
WA7 werden um 2 m nach Süden ge-
rückt. Ergänzung der Begründung wie 
dargelegt. 
 
Ergänzung der Begründung: Die vorhan-
denen Bäume innerhalb des Tobels und 
an der Hangkante, die nach dem weite-
rem Abrücken der Baufelder im Abstand 
von 15-20 m zu den geplanten Gebäu-

 
 
Kenntnisnahme / 
keine Planände-
rung 
 
 
 
 
Der Einwand 
wird zurückge-
wiesen / keine 
Planänderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Planänderung 
und Ergänzung 
der Begründung 
 
 
 
Ergänzung der 
Begründung 
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als Baulast einzutragen, die fachtechnische Bedenken gegen die Redu-
zierung des Waldabstands auf wenige Meter kann mit diesem Hinweis 
jedoch nicht ausgeräumt werden, insbesondere aufgrund der Höhen der 
vorhandenen Bäume an der Hangkante. Die vorhandene Schutz- und 
Gefahrensituation wird bislang nicht angemessen berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den wachsen (zumeist Silberweiden und 
Eschen), bleiben deutlich unterhalb von 
20 m Höhe und stellen eine geringe Ge-
fahr für die Bebauung dar. Die Waldei-
gentümer nördlich von WA1 und WA2 
verzichten ohnehin auf die forstliche Nut-
zung; hier gibt es keine höheren Bäume. 
Eine Nutzung durch Fußgänger war auch 
bisher auf dem Wirtschaftsweg entlang 
des Waldrandes möglich. Auch der natür-
liche Astbruch führt bei den gegebenen 
Abständen i.d.R. nicht zu größeren 
Schäden an Gebäuden. Astbruch gehört 
am Waldrand wie auch bei Bäumen im 
öffentlichen Raum zum natürlichen Risi-
ko. Die bisher bereits bestehende Ver-
kehrssicherungspflicht am bisher bereits 
zugänglichen Waldrand insbesondere 
gegen umstürzende Bäume und das 
erhöhte Risiko einer Erweiterung des 
allgemeinen Betretungsrechts infolge der 
Bebauung kann künftig vom Eigentümer 
mit übernommen werden und in eine 
privatrechtliche Regelung zum Haftungs-
verzicht einbezogen werden. Eine solche 
Regelung kann auch eine punktuelle 
Sonderkontrollpflicht nach extremen Wet-
terereignissen und eine Abstimmung 
eventueller Sicherungsmaßnehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde ein-
schließen. 
 
Waldbesitzer können gegen erteilte Bau-
genehmigungen innerhalb des Waldab-
standes Widerspruch einlegen, wenn die 
Waldbewirtschaftung eingeschränkt wird 
oder wenn keine Haftungsverzichtserklä-
rung mit dem Bauherrn abgeschlossen 
wurde. Die ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung und forstwirtschaftliche Nut-
zung des Waldes bleibt gewährleistet 
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II. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
Die Gehölze im Westen des Plangebiets („Feldhecke“, Begründung S. 3) 
sind hinsichtlich des Schutzstatus eines gesetzlich geschützten Biotops 
zu prüfen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. Eine fehlen-
de Kartierung ist nicht maßgeblich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Schutz des kartierten Biotops sind im Flächennutzungsplan großzü-
gige Freihaltefläche als Grünflächen dargestellt. Auch der reguläre Wald-
abstand dient dem Schutz des Biotopes vor angrenzenden Nutzungen 
und zur Vermeidung von Konflikten. Mit den derzeitig festgesetzten Bau-
feldern WA1 und WA7 und den vorgesehenen Fuß- und Radwegefüh-
rungen teils bis unmittelbar an das Biotop „Ramsbach und begleitende 
Vegetation“ heran, gehen wir weiterhin von einer erheblichen Beeinträch-
tigung des gesetzlich geschützten Biotops aus. Das westliche Baufeld 
WA 1 ist teilweise lediglich 3 m entfernt. Eine Ausnahme gemäß § 33 
Abs. 3 BNatSchG kann nicht in Aussicht gestellt werden. 
Die durch die im städtebaulichen Konzept vorgesehene Wegeführung 
bedingte Biotopbeeinträchtigung ist vermeidbar. 

und wird durch die Bebauung nicht ein-
geschränkt. Haftungsverzichterklärungen 
sollen abgeschlossen werden.  
 
Im Bebauungsplan ist ein Erhalt der 
Feldhecke als Leitstruktur für Fledermäu-
se festgesetzt. Damit wird der gegebe-
nen Schutzwürdigkeit auch durch das 
angrenzende gesetzlich geschützte Bio-
top ausreichend Rechnung getragen. Die 
Erhaltungsbindung wird durch die Fest-
setzung umfangreicher privater Grünflä-
chen und Festsetzung einer insekten-
schonenden Beleuchtung ergänzt.  
Die betreffenden Gehölze nahe WA1 und 
WA2 stocken auf einer Auffüllung. Im 
Rahmen des Bodenverwertungskonzep-
tes wurden Bodenauffüllungen von bis zu 
6,8 m ermittelt. Die Modellierung der 
Böschungskante stammt aus den 1970er 
Jahren. Die Entwicklungszeit der Gehöl-
ze ist entsprechend kurz. Ob die Kriterien 
eines gesetzlich geschützten Biotops für 
die westliche Heckenstruktur erfüllt sind, 
muss nicht im Rahmen des Bebauungs-
plans geklärt werden. Eine Unterschutz-
stellung durch die zuständigen Behörden 
wurde bisher nicht in Erwägung gezogen. 
 
An das Biotop grenzen überwiegend 
Grünflächen und der vorhandene Wirt-
schaftsweg an (Flst.Nr. 546). Der Wirt-
schaftsweg wird lediglich im Bereich der 
Sickermulde als Radweg ausgebaut. Das 
WA7 wurde um 2 m nach Süden ver-
schoben. Das westliche Gebäude im 
WA1 entfällt. Auf der westlichen Gehölz-
fläche wird zur dauerhaften Erhaltung 
eine Pflanzbindung festgesetzt.  
In Bezug auf den Abstand des Waldes 
zur vorgesehenen Bebauung im Westen 

 
 
 
 
keine  
Planänderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Abstand der 
Baufelder im 
WA1 und WA7 
wird vergrößert. 
Eine relevante 
Beeinträchtigung 
des Biotops wird 
bei Beachtung 
der artenschutz-
rechtlichen Be-
lange nicht ge-
sehen. Der Ein-
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befindet sich innerhalb der ersten 4 m am 
Waldrand nur Gebüsch. Zwischen 4m 
und 20m werden von Seiten der Waldei-
gentümer heimische Bäume 2. und 3. 
Ordnung mit Wuchshöhen unter 20 m 
bevorzugt. Dies widerspricht nicht dem 
Biotopcharakter. 
Die Bäume im Böschungsbereich nörd-
lich von WA7 stellen – auch infolge des 
Eschensterbens – kein hohes Risiko 
bzgl. Windwurf dar. Gesamthöhen von 15 
m werden auch perspektivisch kaum 
überschritten. Astbruch verursacht kaum 
schäden in 10 m Abstand vom Baum. 
Der Abstand der geplanten Baufelder ist 
ausreichend. Der Waldrand im Nordosten 
war auch bisher über den bestehenden 
Wirtschaftsweg öffentlich zugänglich. 
Eine starke Frequentierung des Weges 
ist auch künftig nicht zu erwarten. Ein 
hoher Ausbaustandard mit Asphaltierung 
und Dauerbeleuchtung ist nicht vorgese-
hen. Bei einem Ausbau des Weges sind 
die Belange des Artenschutzes (siehe 
Hinweis Nr. 8) zu berücksichtigen. Die 
bisherige mögliche Beeinträchtigung von 
Tieren und Pflanzen durch die Bewirt-
schaftung der Fläche mit Maschinen und 
die Anwendung und die Abdrift von 
Pflanzenschutzmitteln aus dem Hopfen-
anbau entfällt künftig. Künftig grenzen 
großflächig private Grünflächen an das 
Biotop an. Südlich des Weges wird eine 
öffentliche Sickermulde festgesetzt, die 
ebenfalls eine geringe Frequentierung 
erwarten lässt. Mögliche Höhlenbäume 
befinden sich in ausreichendem Abstand 
von 15 bis 20 m zur geplanten Bebau-
ung. Eine erhebliche Beeinträchtigung 
des Biotops ist nicht zu erwarten. Im 
Artenschutzgutachten wird keine direkte 

wand wird teil-
weise berück-
sichtigt.  
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Eingriffe in die Gehölze des Biotops „Ramsbach und begleitende Vegeta-
tion“ sind nicht zulässig.  
 
 
 
 
 
 
 
Der letzte Satz der Festsetzungen 10.3 (Pflegemaßnahmen sind zuläs-
sig) ist daher zu streichen. 
 
Zum Schutz der Biotope ist eine geeignete Einfriedung zu spezifizieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bislang sind die in der Begründung S. 15 und 16 aufgeführten Maßnah-
men zum Artenschutz noch nicht ausreichend festgesetzt.  
Im direkt nördlich angrenzenden gesetzlich geschützten Biotop sind eine 
Vielzahl von Höhlen- und Horstbäumen als ganzjährig geschützte Le-
bensstätten festgestellt worden, die durch Verkehrssicherungsmaßnah-

Beeinträchtigung des Biotops durch die 
sich nähernde Wohnbebauung befürch-
tet, sondern mittelbar durch evtl. später 
erfolgende Verkehrssicherungsmaßnah-
men außerhalb des Geltungsbereiches 
im Randbereich des Biotops. Ein solches 
schädliches Nutzerverhalten kann ord-
nungsrechtlich verhindert werden und ist 
nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 
Eine Verbesserung der Situation kann 
auch dadurch erreicht werden, dass vor-
handene Belastungen des Biotops durch 
Müll beseitigt werden.  
 
Ergänzung Hinweis Nr. 8: 
Das gesetzlich geschützte Ufergehölz am 
Ramsbach muss in seiner ökologischen 
Funktion erhalten bleiben. Evtl. Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen am Biotop 
dürfen nur in Abstimmung mit der unte-
ren Naturschutzbehörde durchgeführt 
werden.  
 
Der Satz wird gestrichen.  
 
 
Berücksichtigung im Rahmen der Ent-
wurfs- und Ausführungsplanung.  
Entsprechende Ergänzung Hinweis Nr. 8 
Belange des Artenschutzes: Zum Schutz 
des Biotops ist eine geeignete Einfrie-
dung (z.B. Holzstaketenzaun 1-1,2 m 
hoch) zu errichten. Der Bodenabstand 
beträgt mind. 15 cm zur Sicherstellung 
der Durchlässigkeit für Kleinsäuger.  
 
Der Bebauungsplan enthält als geeignete 
Schutzmaßnahmen eine großflächige 
Erhaltungsbindung für das Feldgehölz im 
Westen des Plangebietes. Weiterhin sind 
im Anschluss an das gesetzlich ge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung der 
Hinweise 
 
 
 
 
 
 
 
wird  
berücksichtigt 
 
Ergänzung der  
Hinweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einwand 
wird zurückge-
wiesen / keine 
Planänderung 
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men und die angrenzend vorgesehene Wohn- und Wegenutzung beein-
trächtigt werden können.  
Öffentliche Grünflächen sind so zu gestalten, dass eine Beeinträchtigung 
der Gehölze und etwaige Artenschutzkonflikte durch Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen auszuschließen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es sind geeignete Maßnahmen (ggf. auch FCS) zum Schutz der Fleder-
mäuse, insbesondere der Wochenstuben in den zum Abriss vorgesehe-
nen Gebäuden und anderer Quartiere, zu treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schützte Biotop umfangreiche private 
Grünflächen und Gehölzpflanzungen 
festgesetzt, die gegenüber der bisherigen 
landwirtschaftlichen Nutzung eine ökolo-
gische Aufwertung bedeuten. Gründä-
cher verbessern die Biotopausstattung 
für Insekten und indirekt für Vögel und 
Fledermäuse. Des Weiteren ist die Ver-
wendung von insektenschonender Au-
ßenbeleuchtung und insektenschonen-
den Photovoltaikanlagen festgesetzt. 
Zudem entfällt die bisherige Belastung 
durch die Ausbringung von Insektiziden 
und Fungiziden. 
Im Plangebiet selbst sind keine Höhlen- 
und Horstbäume als ganzjährig ge-
schützte Lebensstätten vorhanden. Maß-
nahmen zur Verkehrssicherung im Be-
reich des Waldrandes sind nicht vorge-
sehen. Es wird unter Hinweis Nr. 8 (Be-
lange des Artenschutzes) ergänzt, dass 
Verkehrssicherungsmaßnahmen im Be-
reich des angrenzenden Biotops ‚Rams-
bach und begleitende Vegetation‘ mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abzustim-
men sind.  
 
Im Rahmen des Artenschutzgutachtens 
wurden im Sommer 2020 ausfliegende 
Fledermäuse an diesen Gebäuden fest-
gestellt. Da bei Angebotsbebauungsplä-
nen – insbesondere bei Bestandsgebäu-
den ohne konkrete Planungsabsicht - 
zum Zeitpunkt des Planerlasses nicht 
bekannt ist, welcher artenschutzrelevante 
Eingriff wann zu erwarten ist, wird auf 
eine Inventarisierung der Arten zum jet-
zigen Zeitpunkt verzichtet. Nach Aussa-
gen des Eigentümers ist ein Gebäudeab-
riss zumindest in den nächsten 5 -10 
Jahren nicht vorgesehen. Eine Konkreti-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung des 
Artenschutzgut-
achtens und 
Ergänzung der  
Hinweise 
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Die Festsetzungen zu insektenfreundlicher Beleuchtung Nr. 10.8 sind mit 
dem Text des Hinweis 8 zu konkretisieren. Eine etwaige Beleuchtung des 
Fuß- und Radwegs entlang des nördlichen Biotops und der daran an-
grenzenden Gebäude wird im Hinblick auf die lichtempfindlichen Fleder-
mausarten sehr kritisch gesehen (vgl. Fachbeitrag Artenschutz S. 17). 
Zusätzliche Schutzmaßnahmen (z. B. zur Lichtpunkthöhe, Abschaltzei-
ten) wären dann festzusetzen. Geeignete Flugkorridore und deren Aus-
gestaltung sind festzulegen (Begründung S. 16).  

sierung der dann evtl. erforderlichen 
(vorgezogenen) Ausgleichsmaßnahmen 
kann zum jetzigen Zeitpunkt nur über-
schlägig erfolgen. Eine Beschreibung der 
absehbaren Schutzmaßnahmen wird im 
Artenschutzgutachten ergänzt. Eine Pla-
nung und erfolgreiche Umsetzung sol-
cher Maßnahmen und die erforderliche 
Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehörde soll über eine qualifizierte 
ökologische Baubegleitung sichergestellt 
werden. Etwaige artenschutzrechtliche 
Konflikte sind rechtzeitig vor einem Ge-
bäudeabriss auf der Ebene der Geneh-
migungsplanung zu lösen. Unüberwind-
bare artenschutzrechtliche Hindernisse 
stehen der Umsetzung des Bebauungs-
plans nicht entgegen.  
Unter Hinweis Nr. 8 (Belange des Arten-
schutzes) wurde bereits aufgenommen, 
dass vor Gebäudeabrissen eine Nachun-
tersuchung durch Fachpersonal erfolgen 
muss. Im Falle evtl. angetroffener Fle-
dermausquartiere müssen rechtzeitig 
geeignete (evtl. auch vorgezogene) 
Maßnahmen zur Sicherung des Erhal-
tungszustandes der betroffenen Tierpo-
pulationen im Naturraum getroffen wer-
den. Es wird ergänzt, dass zur Umset-
zung einer geeigneten Schutzkonzeption 
für Fledermäuse eine ökologische Bau-
begleitung hinzuzuziehen ist. 
 
Die Festsetzung zu insektenschonender 
Beleuchtung und Photovoltaik (neue 
Nummerierung 10.8 und 10.9) werden 
konkretisiert: 
10.8 insektenschonende Außenbeleuch-
tungen sind so auszuführen, dass wildle-
bende Tierarten (insbesondere Insekten, 
Fledermäuse und Vögel) vor nachteiligen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textergänzung 
und neue Num-
merierung 
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Die Hinweise zum Schutz vor Vogelschlag sind zu konkretisieren und in 
die Festsetzungen zu übernehmen.  
 
 
 

Lichtemissionen geschützt sind. Beleuch-
tungseinrichtungen dürfen nicht in Rich-
tung des nördlich angrenzenden Gehölz-
biotops gerichtet werden. Beleuchtungs-
konzepte müssen auch den Anforderun-
gen der lichtscheuen Fledermausarten 
angepasst werden. 
(siehe auch Hinweis Nr. 8 Belange des 
Artenschutzes). 
Nr. 10.9: Es sind reflexionsarme Photo-
voltaik- und Solarthermie-Anlagen zu 
verwenden. (siehe auch Hinweis Nr. 8 
Belange des Artenschutzes). 
 
Die Hinweise hierzu betreffen organisato-
rische und bautechnische Details. § 9 
BauGB erlaubt nur Regelungen mit bo-
denrechtlicher Relevanz. Nutzungsrege-
lungen z.B. ökologische Baubegleitung, 
die Verpflichtung zur Abstimmung mit 
Behörden oder Hinweise zur bautechni-
schen Ausführung von baulichen Anla-
gen und Einrichtungen sind als planungs-
rechtliche Festsetzungen ungeeignet.  
 
In den Hinweisen (Nr. 8) wird die Emp-
fehlung aus dem Artenschutzgutachten 
ergänzt, dass im Rahmen der Genehmi-
gungsplanung ein Beleuchtungskonzept 
zu erstellen ist, das Lichtemissionen 
vermeidet und die Anforderungen licht-
scheuer Fledermausarten und deren 
Flugkorridore berücksichtigt. Das Be-
leuchtungskonzept ist mit der unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen.  
 
Festsetzung Nr. 10.11 Maßnahmen ge-
gen Vogelschlag: Glasfassaden und grö-
ßere Glasflächen sind vogelschonend 
bzw. vogelfreundlich auszuführen. Das 
Risiko einer signifikanten Erhöhung von 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung der 
Hinweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzende 
Festsetzung und 
ergänzende 
Hinweise zum 
Vogelschlag 
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Es ist ein Ausgleich für die verlorengehenden Brutplätze (Fachbeitrag 
Artenschutz S. 17) festzusetzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vogelschlag ist zu minimieren. (Ergän-
zung Hinweis Nr. 8 Belange des Arten-
schutzes.) 
Die Hinweise zur Umsetzung von 
Schutzmaßnahmen gegen Vogelschlag 
betreffen überwiegend bautechnische 
Details und die Gestaltung von Glasober-
flächen. Sie sind aufgrund fehlender 
Rechtssicherheit ebensowenig wie Nut-
zungsvorgaben während der Bauphase 
als planungsrechtliche Festsetzung ge-
eignet. Darüber hinaus ist der Hinweis 
auf die Empfehlungen der Schweizer 
Vogelwarte Sempach bereits in den Hin-
weisen enthalten. Auf eine Ergänzung 
der planungsrechtlichen Festsetzungen 
wird verzichtet. 
 
Aufgrund der intensiven landwirtschaftli-
chen Nutzung wurden im Rahmen des 
Artenschutzgutachtens im Bereich der 
landwirtschaftlichen Flächen lediglich 
einzelne nicht gefährdete Arten festge-
stellt. Lediglich im Bereich der Bestands-
gebäude wurden die Vorwarnlistenarten 
Feldsperling und Haussperling sowie 
Mehlschwalben und Rauchschwalben 
festgestellt. Für infolge künftiger Gebäu-
deabrisse verlorengehende Brutplätze 
wird zu gegebener Zeit Ersatz geschaf-
fen. Ein Abriss ist in absehbarer Zeit 
nicht vorgesehen. Festsetzung 10.12 
(Ersatznisthilfen und Ersatzquartiere) 
wird ergänzt. 
 
Folgender Hinweis ist im Text enthalten: 
Vor einem geplanten Gebäudeabriss 
oder größeren Sanierungsmaßnahmen 
ist durch qualifiziertes Fachpersonal 
rechtzeitig (mit entsprechendem zeitli-
chen Vorlauf) eine Nachuntersuchung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festsetzung von 
Ersatznisthilfen 
Ziff. 10.12 ge-
mäß Vorgaben 
Artenschutzgut-
achten 
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Gutachterliche Aussagen zu Störungen an den Horststandorten (u. a. 
während der Bauphase) und ggf. erforderliche Festsetzungen sind zu 
treffen. 
 
In der örtlichen Bauvorschrift 2.2 ist die Kleintierdurchlässigkeit zu kon-
kretisieren (15 cm Bodenabstand). 
 
 
 
 
 
B. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. 
Entwurf berühren können, mit Angabe des Sachstandes  
 
keine 
 
 
C. Stellungnahme aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Ent-
wurf, gegliedert nach Sachkomplexen  
 
I. Belange des Planungsrechts  
In der Begründung der örtlichen Bauvorschriften wird ausgesagt, dass 
Flachdächer für Solaranlagen genutzt werden können, in den Vorschrif-
ten selbst ist dazu nichts ausgesagt. 
 
 

auf gebäudebrütende Vögel und Fleder-
mausquartiere vorzunehmen. Im Falle 
evtl. angetroffener Brutvögel oder Fle-
dermausquartiere müssen geeignete 
(evtl. vorgezogene) Maßnahmen zur 
Erhaltung der ökologischen Funktionen 
und zur Sicherung des Erhaltungszu-
standes der betroffenen Tierpopulationen 
getroffen werden. Zur Umsetzung einer 
geeigneten Schutzkonzeption für den 
Arterhalt ist eine ökologische Baubeglei-
tung hinzuzuziehen. Es ist eine Abstim-
mung mit der unteren Naturschutzbehör-
de erforderlich. 
 
Das artenschutzrechtliche Gutachten 
wurde ergänzt. Es besteht kein Konflikt 
zu den Horststandorten der Greifvögel. 
 
Ergänzung der planungsrechtlichen 
Festsetzungen und Hinweise 
Textliche Festsetzung Ziff. 10.10 ‚Einfrie-
dungen müssen für Kleinsäuger durch-
lässig bleiben. Der Abstand zum Boden 
muss mindestens 15 cm betragen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Gemäß Ziff. 1.3 Örtl. Bauvorschriften 
sind Anlagen zur Sonnenenergienutzung 
zulässig. Eine Ergänzung der Festset-
zungen zur Zulässigkeit ist nicht erforder-
lich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird berücksich-
tigt 
 
 
wird  
berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Der Einwand 
wird zurückge-
wiesen / keine 
Planänderung 
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II. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
Besonders im Hinblick auf das direkt angrenzende, gesetzlich geschützte 
Biotop ist anstelle des Verweises auf die GALK-Straßenbaumliste in Hin-
weis 7 eine Pflanzenartenliste mit einheimischen Gehölzen festzusetzen, 
um invasive und stark wuchernde Arten auszuschließen. Auf den Amber-
baum ist zu verzichten. 
 
 
 
 
 
 
Die Schutzvorschriften für Bäume und Grünflächen (Hinweis 8) sollen in 
die Festsetzungen übernommen werden. 
 
 
 
 
 
 
III. Belange des Wasser- und Bodenschutzes 
1. Nachdem seit der ersten Anhörung klar wurde, dass nicht geplant ist, 
sämtliche belasteten Böden im Rahmen der Erschließung flächig abzu-
tragen und ordnungsgemäß zu verwerten, ist damit zu rechnen, dass 
belastete Böden teilweise auf dem Baugrund belassen werden und u.U. 
auch in Versickerungsbereichen eingebaut werden. Damit die Boden-
schutzbehörde im Genehmigungsverfahren die erforderlichen Auflagen 
formulieren kann, ist deren Beteiligung bei allen Baugenehmigungsver-
fahren, die in den Boden eingreifen, erforderlich. Wir bitten deshalb in 
Hinweis Nr. 1 den letzten Absatz wie folgt zu modifizieren: „Bei allen 
Baumaßnahmen mit Eingriffen in den Untergrund ist die untere Boden-
schutz- und Altlastenbehörde zwingend im Genehmigungsverfahren zu 
beteiligen.“ 
 
Im Entwässerungskonzept ist in 5.2.1 beschrieben, dass das Nieder-
schlagswasser der Dachflächen in unterirdische Rigolenkörper in den 
Gebäudebaugruben eingeleitet und im kiesigen Untergrund versickert 
werden soll. Es ist für den Grundwasserschutz klarzustellen, dass für die 
Herstellung der Rigolenkörper und die Verfüllung des Baugrubenraums 
kein Baustoffrecyclingmaterial und auch kein Bodenmaterial mit erhöhten 
Schadstoffgehalten verwendet werden darf. Dies gilt auch für die Berei-

 
Der Verweis auf die GALK-Straßenbaum-
liste entfällt. Der Amberbaum wird als 
nicht heimisches Gehölz aus der Emp-
fehlungsliste ebenfalls gestrichen. Auf 
eine Festsetzung zur Verwendung aus-
schließlich einheimischer Gehölze wird 
im Hinblick auf zunehmend heiße und 
trockene Sommer verzichtet. Die Aus-
wahl der Gehölze erfolgt im Rahmen der 
Freiflächenplanung. 
 
Die Schutzvorschriften während der 
Bauarbeiten sind in DIN 18920 ausrei-
chend geregelt. Auf eine Übernahme von 
DIN-Normen als planungsrechtliche 
Festsetzung wird aus Gründen der 
Planklarheit verzichtet. Es ist bereits ein 
entsprechender Hinweis (Nr. 8 Belange 
des Artenschutzes) im Text enthalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifizierung Hinweis 1  
wie vorgeschlagen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wird  
berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einwand 
wird zurückge-
wiesen / keine 
Planänderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird  
berücksichtigt 
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che in denen nach 5.2.2 das Niederschlagswasser auf den Tiefgaragen-
decken nach außen in den Baugrubenraum versickert wird. Wir bitten am 
Ende von 5.2 vor 5.2.1 folgenden Satz zu ergänzen: „Bereiche (insbe-
sondere Rigolen und Baugrubenräume), in denen gezielt Niederschlags-
wasser zur Versickerung gebracht wird, dürfen nicht mit Baustoffrecyc-
lingmaterial oder Boden mit erhöhten Schadstoffgehalten herge-
stellt/aufgefüllt werden.“ 
 
Entsprechend sollte im Hinweis Nr. 4 des Bebauungsplanes im dritten 
Absatz der folgende Text mit aufgenommen werden: „In Bereichen, in 
denen gezielt Wasser versickert wird, ist die Verwendung von Baustoffre-
cyclingmaterial und der Wiedereinbau von Böden mit erhöhten Schad-
stoffgehalten nicht zulässig.“ 
Für die geplante Entwässerung ist ein Wasserrechtsverfahren durchzu-
führen. Hierzu sind entsprechende Planunterlagen rechtzeitig beim Land-
ratsamt, Amt für Wasser- und Bodenschutz, einzureichen. 
 
IV. Belange des Abfallrechts 
Bei der Ausweisung von Baugebieten hat sich die Gemeinde mit der Ziel-
setzung des seit 01.01.2021 geltenden Landes-Kreislaufwirtschafts-
gesetzes zu befassen und entsprechende Festsetzungen bzw. Aussagen 
zu treffen (§ 3 Abs. 3 LKreiWiG). Für nicht verwendbare Aushubmassen 
sollen entsprechende Entsorgungsmöglichkeiten eingeplant werden. Im 
Bodenverwertungskonzept und der Begründung wird der größtmögliche 
Verbleib von Boden im Plangebiet thematisiert. Wir bitten für die abge-
schätzten 10.000 m³ extern zu verwertenden Böden um Ergänzung von 
Entsorgungsmöglichkeiten. 
Nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG ist bei bestimmten Bauvorhaben ein Abfall-
verwertungskonzept vorzulegen.  
 
 
 
 
Wir bitten deshalb folgenden Hinweis zur Abfallverwertung aufzunehmen: 
„Bei Bauvorhaben, bei denen jeweils oder in Kombination mehr als 500 
m³ Erdaushub anfallen, bei verfahrenspflichtigen Abbruchmaßnahmen, 
sowie bei einer verfahrenspflichtigen Baumaßnahme, die einen Teilabb-
ruch umfasst, ist der Baurechtsbehörde im Rahmen des Verfahrens ein 
Abfallverwertungskonzept nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschafts-
gesetz (LKreiWiG) vorzulegen und durch die untere Abfallrechtsbehörde 
zu prüfen.“ 

 
 
Ergänzung der Begründung   
wie vorgeschlagen  
 
 
 
 
Ergänzung Hinweis Nr. 4  
wie vorgeschlagen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein konkretes Verwertungs- und Entsor-
gungskonzept wird im Rahmen der Er-
schließungsplanung erstellt. Mit Planung 
des ersten Bauabschnittes kann nach 
entsprechenden engmaschigen Bepro-
bungen entschieden werden, wieviel 
Bodenmaterial unter Berücksichtigung 
der Schadstoffgehalte auf dem Grund-
stück verbleiben oder ggf. zwischengela-
gert werden kann oder auf eine Deponie 
entsorgt werden muss. 
Es wird ein entsprechendes Abfallverwer-
tungskonzept vorgelegt und mit der Ab-
fallrechtsbehörde abgestimmt. 
 
Ergänzung der Hinweis Nr.1 wie vorge-
schlagen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
wird  
berücksichtigt 
 
 
 
 
wird  
berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird  
berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird  
berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 



Stadt Tettnang  Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften ‚Jahnstraße Nord‘ 
- Beteiligung der Behörden, der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gem. § 3(2) / §4(2) BauGB und § 74 LBO 

 

Sitzungsvorlage TA-Sitzung / GR-Sitzung am 19.01.2021    Seite 13 von 32     KVB 16.11.2021 

V. Belange des Immissionsschutzes 
Mit den Festsetzungen Nr. 11 wird ausreichend Vorsorge vor Verkehrs-
lärmimmissionen im Geltungsbereich getroffen. Die Verkehrszunahme 
durch das geplante allgemeine Wohngebiet führt zu keinen unzumutba-
ren Lärmimmissionen in der bestehenden Nachbarbebauung.  
In der schalltechnischen Stellungnahme durch das Büro BS Ingenieure 
wurde ein redaktioneller Fehler festgestellt. Das Büro wurde informiert, 
dass auf Seite 3, im letzter Satz zu korrigieren ist „Pegelerhöhung um 
maximal 2,1 db(A)“. Wir gehen davon aus, dass die korrigierte Fassung 
Bestandteil des Bebauungsplanes wird. 
 
IV. Belange des Gesundheitsschutzes 
Wir gehen davon aus, dass der … entstehende Mehrbedarf an Kinderta-
gesstätten- und Schulplätzen ermittelt wurde und bitten um Prüfung, ob 
diese in den vorhandenen/geplanten Gesamtkapazitäten mit abgedeckt 
werden können. Bei Planungen von Kindertagesstätten in WA4 bitten wir 
das Gesundheitsamt zu beteiligen. 
Auch den Mehrbedarf an Trinkwasser und dessen Verfügbarkeit bitten 
wir im Vorfeld abzuklären. 

 
Kenntnisnahme 
Die korrigierte Fassung wird Bestandteil 
des Bebauungsplans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Mehrbedarf entsteht sukzessive mit 
der Realisierung einzelner Bauabschnit-
te. Die Stadt Tettnang ermittelt den ent-
stehenden Mehrbedarf regelmäßig. 
Bei der Planung der Kindertagesstätte 
wird das Gesundheitsamt beteiligt.  
 
 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird berücksich-
tigt 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium  
Tübingen        31.08.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Raumordnung 
Wir nehmen Bezug auf unsere Stellungnahme vom 09.09.2020. 
Nach den Ausführungen in Abwägungsprotokoll und Planungsunterlagen 
werden sowohl die Flächenbegrenzung des §13b BauGB als auch die 
vorliegend zu berücksichtigenden „in Aufstellung befindlichen Ziele der 
Raumordnung“ nach dem Fortschreibungsentwurf des Regionalplanes 
Bodensee-Oberschwaben (2020) eingehalten. Es werden keine weiteren 
Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
 
II. Straßenwesen 
Das Regierungspräsidium – Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen – er-
hebt keine Einwendungen gegen die Abwägung der Stadt. 
 
III. Gewässer und Boden 
Von Seiten des Referats 52 erfolgen keine Einwendungen. 
 
IV. Naturschutz 
Zunächst ist anzumerken, dass in den Unterlagen zum Bebauungsplan 
„Jahnstraße Nord“ eine Begründung der Einschränkung der untersuchten 
Artengruppen sowie eine gutachterliche Einschätzung zur artenschutz-
rechtlichen Vereinbarkeit der Planung fehlen. 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Im Rahmen der artenschutzfachlichen 
Prüfung wurden die relevanten Arten-
gruppen nach fachlichen Kriterien festge-
legt.  

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
wird  
berücksichtigt 
 
 



Stadt Tettnang  Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften ‚Jahnstraße Nord‘ 
- Beteiligung der Behörden, der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gem. § 3(2) / §4(2) BauGB und § 74 LBO 

 

Sitzungsvorlage TA-Sitzung / GR-Sitzung am 19.01.2021    Seite 14 von 32     KVB 16.11.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan sieht als Maßnahme zum Artenschutz den Erhalt 
eines Pufferstreifens zwischen Bebauungsfläche und dem nördlich gele-
genen Biotop (Ramsbach und begleitende Vegetation), welches  ein be-
deutsames Jagdgebiet der festgestellten Fledermausarten darstellt, so-
wie durch zahlreiche Baumhöhlen potenzielle (Wochenstuben-)Quartiere 
für Fledermausarten bietet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- die Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie  

- die europäisch geschützten Vogelarten 
entsprechend Art. 1 der VS-RL 

- die nach BNatSchG  besonders und 
streng geschützten Arten. 

Das Artenschutzgutachten wird diesbe-
züglich ergänzt. (Luis Ramos) 
 
 
Nach der Überarbeitung der Planung 
werden die Waldflächen nach LWaldG im 
Nordwesten aus dem Plangebiet heraus-
genommen. Außerdem entfällt das nörd-
liche Gebäude im WA2. Weiter wird der 
im nordöstlichen Teil des Plangebietes 
geplante Block WA7 um rund 2 m in süd-
liche Richtung gerückt. Durch diese 
Maßnahmen werden der Abstand und die 
Pufferzone zwischen Biotop bzw. dem 
Wald und den geplanten Gebäuden ver-
größert. Weiter sollen Gehölzpflanzun-
gen innerhalb dieser Pufferzone für eine 
zusätzliche Abschirmung in Bezug auf 
Lichtemissionen gewährleisten. Im Be-
bauungsplan sind zudem umweltverträg-
liche Außenbeleuchtungen festgesetzt. 
Nach fachgutachterlicher Einschätzung 
(L.Ramos) wirken sich Beleuchtungen 
der späteren Gebäude in Bezug auf 
Lichtemissionen nicht auf die Jagdaktivi-
täten der Fledermäuse in diesem Bereich 
(insbesondere Mausohr- und Langohrar-
ten) aus. Weiter werden keine unmittel-
baren und wesentlichen Beeinträchtigun-
gen der potenziellen Lebensstätten der 
Fledermäuse in den Habitatbäumen des 
Tobels bzw. Biotopes auf Höhe des 
Plangebietes bei Umsetzung der Planung 
erwartet.  
 

 
Ergänzung des 
Artenschutzgut-
achtens  
 
 
 
 
 
 
Wird berücksich-
tigt. Durch die 
Planung sind 
keine wesentli-
chen Beeinträch-
tigungen der 
Lebensstätten 
der Fledermäuse 
zu erwarten. 
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Zudem wurden vom Gutachter dort Brutreviere besonders und streng 
geschützter Vogelarten nachgewiesen, unter anderem Horste von drei 
Greifvogelarten, die teils größere Fluchtdistanzen besitzen als der Ab-
stand der Horste zum geplanten Wohngebiet (insbesondere Schwarzmi-
lan). Der nach dem Bebauungsplan derzeit mögliche Abstand zwischen 
diesem Biotop zu einer Bebauung erscheint zu gering. Es ist zu konkreti-
sieren, welche Abstände zwischen den Habitat-Strukturen der betroffe-
nen Arten (bspw. zu den Greifvogelhorsten) und einer Bebauung, zur 
Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, ein-
gehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Ramos: Für die innerhalb des gesam-
ten Tobels festgestellten wertgebenden 
Vogelarten, insbesondere Grünspecht, 
werden die Abstände und Pufferzone als 
ausreichend eingestuft. Die geplante 
Bebauung greift nicht in die wesentlichen 
Brutstätten und Nahrungsflächen des 
Grünspechtes ein. Aufgrund der Habi-
tatstrukturen innerhalb des Tobels und 
Größe des Biotopes ist eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Roten Liste-Art Fitis 
aber auch der Vorwarnlistenarten Wei-
denmeise, Feldsperling, Grauschnäpper 
und Kleinspecht nicht zu erwarten. Eine 
direkte Beeinträchtigung oder ein Ver-
stoß gegen die Verbote nach § 44 
BNatSchG werden in dem Pufferstreifen 
für die Brutvogelarten Grünspecht usw. 
nicht erwartet. 
 
Im Bereich der Nordseite des Tobels 
wurde direkt neben der bestehenden 
Siedlung ein Brutstandort des Turmfalken 
in einem Rabenkrähenhorst festgestellt. 
Turmfalken brüten meist unmittelbar in-
nerhalb von Siedlungsstrukturen, eine 
erhebliche Beeinträchtigung geht von der 
geplanten Wohnbebauung für den Turm-
falken nach fachgutachterlicher Ein-
schätzung nicht aus. 
Ein Horst des Schwarzmilans befindet 
sich westlich innerhalb des Tobels ca. 
150 m entfernt. Aktuell besteht zur südli-
chen bestehenden Wohnbebauung auf 
Höhe Jahnstraße bereits eine ähnliche 
Distanz. Die Planung geschieht jedoch 
nicht auf Höhe des Tobelraumes, der von 
den Schwarzmilanen als Brutplatz ge-
nutzt wird. Auf Höhe des Tobels mit dem 
2020 festgestellten Brutplatz besteht 
aktuell als Vorbelastung eine landwirt-

Wird berücksich-
tigt. Durch die 
Planung sind 
keine wesentli-
chen Beeinträch-
tigungen der 
Lebensstätten 
von Vögeln zu 
erwarten. Er-
gänzung des 
Artenschutzgut-
achtens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadt Tettnang  Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften ‚Jahnstraße Nord‘ 
- Beteiligung der Behörden, der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gem. § 3(2) / §4(2) BauGB und § 74 LBO 

 

Sitzungsvorlage TA-Sitzung / GR-Sitzung am 19.01.2021    Seite 16 von 32     KVB 16.11.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mögliche Betroffenheit von Fledermaus- und Brutvogelarten durch 
die Errichtung eines Radweges wird nicht näher ausgeführt und auf wei-
tere Untersuchungen verwiesen. Somit kann die höhere Naturschutzbe-
hörde derzeit nicht beurteilen, ob sich aus der Errichtung des Radweges 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ergeben.  
 
 
 
 
 
 
Bzgl. des möglichen Abrisses eines landwirtschaftlichen Gebäudes inkl. 
Nebengebäude sind nach gutachterlicher Einschätzung ein Wochenstu-
benquartier des Braunen Langohrs sowie möglicherweise Sommerquar-
tiere von weiteren Fledermausarten betroffen. Der Gutachter verweist auf 
eine zeitliche Beschränkung des Abrisses und möglicherweise erforderli-
che FCS-Maßnahmen. Es wird um genauere Ausführungen gebeten, 
welche Maßnahmen zur Verhinderung des Eintretens von Verbotstatbe-
ständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG getroffen werden. Erst dann kann 
von der höheren Naturschutzbehörde beurteilt werden, ob diese Maß-
nahmen ausreichend sind bzw. ob es evtl. einer Ausnahme bedarf. 
 
 
 
 
 
 
 

schaftliche Nutzung (Plantage). Durch 
den Gehölzstreifen an der westlichen 
Plangebietsgrenze besteht eine natürli-
che Abschirmung. Eine erhebliche Beein-
trächtigung wird durch die geplante 
Wohnbebauung für den Schwarzmilan 
nach fachgutachterlicher Einschätzung 
nicht erwartet.  
In Bezug auf den Mäusebussard, der fast 
250-300 m westlich brütet, bestehen 
keine Konfliktpotenziale.  
 
 
Um die Belange des Artenschutzes zu 
berücksichtigen und Beeinträchtigungen 
von Fledermäusen und besonders/streng 
geschützten Vogelarten zu vermeiden, 
wird der ursprünglich entlang des nördli-
chen Waldrandes geplante Radweg nicht 
realisiert. Im Nordosten entsteht lediglich 
eine kurze Verbindung des Fuß- und 
Radweges zur Ravensburger Straße. 
 
 
Da bei Angebotsbebauungsplänen – 
insbesondere bei Bestandsgebäuden 
ohne konkrete Planungsabsicht - zum 
Zeitpunkt des Planerlasses nicht bekannt 
ist, welcher artenschutzrelevante Eingriff 
zu erwarten ist, wird aktuell auf eine 
Nachsuche verzichtet. Etwaige arten-
schutzrechtliche Konflikte sind auf der 
Ebene der Genehmigungsplanung zu 
lösen. Ein Gebäudeabriss ist in den 
nächsten 5-10 Jahren nicht vorgesehen. 
Im Bebauungsplan sind entsprechende 
Hinweise enthalten, dass vor einem Ge-
bäudeabriss oder größeren Sanierungs-
maßnahmen durch qualifiziertes Fach-
personal rechtzeitig mit einem entspre-
chenden zeitlichen Vorlauf eine Untersu-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch den ge-
planten Radweg 
ist keine Beein-
trächtigung der 
Fauna zu erwar-
ten. Ergänzung 
des Arten-
schutzgutach-
tens  
 
 
Ergänzung der 
Hinweise 
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chung auf diese Tiere vorzunehmen ist. 
Zur Erhaltung der ökologischen Funktio-
nen werden vermutlich vorgezogene 
(sog. CEF) Maßnahmen erforderlich. Für 
betroffene Arten sind geeignete Ersatz-
maßnahmen zu treffen und mit der unte-
ren Naturschutzbhörde abzustimmen. 
 
L. Ramos: 

- Die festgestellten Wochenstube der 
Braunen Langohren sind als lokale Po-
pulation zu betrachten. Deren Erhal-
tungszustand auf Höhe von Tettnang ist 
nach fachgutachterlicher Einschätzung 
tendenziell eher ungünstig-unzureichend 
bis günstig einzustufen. In Tettnang 
herrschen nur noch wenige landwirt-
schaftliche Gebäude vor, die den Anfor-
derungen der Langohren und deren 
Wochenstuben gerecht werden.  

- Aus diesem Grund sind für die streng 
geschützten und schwer nachweisbaren 
Langohren unbedingt CEF-Maßnahmen 
zu realisieren. Diese könnten z.B. in 
Form von einem guten Angebot an neu-
en Spaltquartieren in dem Tobel und an 
den Neubauten realisiert werden. Hierfür 
müssten ausreichend günstige (speziel-
le Kästen für die Langohren) geschaffen 
werden. Eine jährliche Kontrolle muss 
demnach die Nutzung durch Langohren 
dokumentieren.  

- Alternativ könnte auch ein spezielles 
Wochenstubenquartier in Form von ei-
nem nicht ausgebauten Dachstuhl (qua-
si freie Dachhaut und Lattung) mit Ein-
flugmöglichkeiten und als Kaltdach ge-
schaffen werden ODER auch solche 
Dachstühle im Umfeld wieder zugäng-
lich gemacht werden. Auch dies muss in 
Form eines Monitorings überwacht und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung des 
Artenschutzgut-
achtens  
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bebauungs-
plan wird die 
Schaffung von 
Ersatzquartieren 
an geplanten 
Gebäuden fest-
gesetzt.  
Die Hinweise 
werden entspre-
chend ergänzt. 
 
 
Ergänzung der 
Hinweise. 
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Aus der Begründung zum Bebauungsplan und dem Fachbeitrag Arten-
schutz wird nicht deutlich, welche Bäume des Obstbaumbestandes im 
Nordwesten des Geltungsbereichs bereits gerodet wurden. Es scheint, 
dass zwischenzeitlich Rodungen von älteren Bäumen stattfanden, trotz 
anderslautender Empfehlungen des Artenschutz-Gutachters, der den 
Altbaumbestand als Teil eines Jagdgebiets für bestimmte Fledermausar-
ten einschätzt. Es wird um Klarstellung des Sachverhalts gebeten und 
um eine Beurteilung, ob es durch die Rodungen zu Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG gekommen ist bzw. kommen kann. Sich 
daraus möglicherweise ergebende Konsequenzen sind darzulegen. 
 

dokumentiert werden. Grundsätzlich 
geht es hier auch um die Neuschaffung 
von Spaltenquartieren in und auch an 
Gebäuden (z.B. geeignete Holzverscha-
lungen an Giebelwände usw.). 

 
 
L. Ramos: Im Fachbeitrag werden diese 
Bäume auf S.5-7 beschrieben. Hierbei 
handelt es sich um einen kleinen lücki-
gen Obstbaumbestand aus einzelnen 
Hochstämmen (Birn-/Apfelbäume) und 
Mittel-/Niederstämmen (Kirsch-/Apfel-
bäumchen) am westlichen Rand des 
Plangebietes. Die festgestellten 8 Birn- 
und Apfelbäume besitzen keine Höhlen 
und sonstige Habitatstrukturen. Sie sind 
in der Erntephase, jedoch sind es noch 
keine älteren Bäume. Auch hier wurden 
jagende Fledermäuse festgestellt.  
Im Herbst 2020 wurden nach Angaben 
des Eigentümers einzelne ältere Apfel 
und Birnbäume kurz vor der Erntereife 
wegen zunehmenden Feuerbrandbefalls 
mit Rücksicht auf benachbarte Obstplan-
tagen gefällt. Im Verhältnis zu dem öko-
logisch wertvollen und großflächigen 
Tobelbiotop stellt die Entnahme der 
Obstbäume keine Beeinträchtigung der 
von den Fledemäusen genutzten Jagd-
habitate dar. Konsequenzen ergeben 
sich somit für die Fledermäuse nicht. In 
diesem Bereich – der im Plan als „Um-
renzung von Flächen mit Bindungen für 
Bepflanzungen Feldhecke erhalten / Leit-
struktur für Fledermäuse geschütztes 
Biotop Ramsbach und begleitende Vege-
tation erhalten“ dargestellt wird – sind 
zusätzliche Gehölzpflanzungen (z.B. 
Obstbäume) zielführend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung des 
Artenschutzgut-
achtens.  
Die Rodungen 
führten zu kei-
nen Verbotstat-
beständen ge-
mäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden zu-
sätzliche Pflanz-
gebote(Gehölze 
der Wuchsklas-
se II)  im Bereich 
der Feldhecke 
im Lageplan 
aufgenommen. 
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2.1 
 

Regierungspräsidium  
Freiburg Forstdirektion 

10.08.2021 

1. Wald im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

 

 
 

 

 
 

 
Bei einem Ortstermin mit dem Eigentü-
mer der Fläche und Hrn. Reisch (stellver-
tretenden Amtsleiter Forstamt Boden-
seekreis am 20.09.21) wurde folgendes 
festgehalten: 
a) Das Gehölz am Westrand des Plan-
gebietes ist kein Wald. Hier wachsen 
vorwiegend Brombeeren und Haselnuss. 
 
b) Das Gehölz am Nordrand des Plange-
bietes ist Wald i.S.d. Landeswaldgeset-
zes Baden-Württemberg. 
 
 
c) in Bezug auf den Abstand des Waldes 
zur vorgesehenen Bebauung befindet 
sich innerhalb der ersten 4 m am Wald-
rand nur Gebüsch. Zwischen 4m und 
20m werden von Seiten der Waldeigen-
tümer heimische Bäume 2. und 3. Ord-
nung mit Wuchshöhen unter 20 m bevor-
zugt. Dies widerspricht nicht dem Biotop-
charakter. Ein Haftungsausschluss lässt 
sich mit geringem Risiko zwischen Wald-
eigentümer und Gebäudeeigentümer 
regeln.  
 
Die nördliche Fläche wird aus dem Gel-
tungsbereich herausgenommen. Für den 
südlichen Gehölzbestand bleibt die Fest-
setzung als private Grünfläche mit Erhal-
tungsbindung als Leitstruktur für Fleder-
mäuse erhalten.  
 
Im Bebauungsplan erfolgt keine Festset-
zung von Waldflächen als Grünfläche.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entnahme der 
nördlichen Flä-
che aus dem 
Geltungsbereich. 
 
 
Das nördliche 
Baufeld im WA2 
entfällt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entnahme der 
nördlichen Flä-
che aus dem 
Geltungsbereich. 
 
 
 
Entnahme der 
nördlichen Flä-
che aus dem 
Geltungsbereich. 
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2. Waldabstand  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da eine städtebauliche Zielsetzung für 
eine Ausweisung als Wald im Bebau-
ungsplan nicht gegeben ist, verbleibt die 
den Ramsbach begleitende Waldfläche 
im Außenbereich. Entnahme der Flächen 
aus dem Geltungsbereich. Der Wald 
verbleibt im Außenbereich 
 
 
 
 
Das Gefahrenpotential für Personen- und 
Sachen wird am südlichen Rand des 
Waldes angesichts des gegebenen 
Baum- und Strauchbestandes und der 
steilen nach Norden abfallenden Bö-
schung und angesichts der geplanten 
Abstände zwischen Gebäuden und den 
Bäumen am Waldrand als gering einge-
schätzt. Eine Nutzung durch Fußgänger 
war auch bisher auf dem Wirtschaftsweg 
entlang des Waldrandes möglich. Die 
Verkehrssicherungspflicht am Waldrand 
insbesondere gegen umstürzende Bäu-
me und das erhöhte Risiko einer Erweite-
rung des allgemeinen Betretungsrechts 
infolge der Bebauung kann künftig vom 
Eigentümer mit übernommen werden und 
in eine privatrechtliche Regelung zum 
Haftungsverzicht einbezogen werden. 
Dadurch wird der Waldbesitzer von 
Schadensersatzansprüchen Dritter be-
freit. Diese werden auf den Gebäudeei-
gentümer übertragen.  
Bisher stand die forstwirtschaftliche Nut-
zung gegenüber der Biotopfunktion zu-
rück. Die forstwirtschaftliche Nutzung des 
Waldes bleibt gewährleistet und wird 
durch die Bebauung nicht eingeschränkt.  
 

 
Entnahme der 
nördlichen Flä-
che aus dem 
Geltungsbereich. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Tettn-
ang macht im 
Bebauungsplan 
von der Möglich-
keit Gebrauch, 
den Waldab-
stand bei einem 
entsprechenden 
Haftungsaus-
schluss zu redu-
zieren. Die Risi-
ken im Bereich 
des Waldrandes 
werden als ge-
ring und kalku-
lierbar einge-
schätzt.  
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Eine Bebauung im Bereich der Altablage-
rung Ramsbach ist bei Auffüllhöhen von 
bis zu 7 m keineswegs problemlos mög-
lich. Dies erfordert eine Räumung der 
Deponie oder eine extrem aufwändige 
Gründung. 
Beides steht einer wirtschaftlichen Um-
setzung entgegen. Im städtebaulichen 
Entwurf wurde demzufolge auf eine Be-
bauung der Deponie verzichtet.  
 
Bei einer Einhaltung des Waldabstandes 
und gleichzeitiger Freilassung der Depo-
niefläche müsste auf einen wesentlichen 
Teil der geplanten Bebauung verzichtet 
werden. 
 

Das nördliche 
Baufeld im WA2 
entfällt. Der ge-
samte Block 
WA7 wird um ca. 
2 m nach Süden 
verschoben. 
Damit wird der 
Abstand zwi-
schen Bäumen 
und der Bebau-
ung auf ca. 15 m 
erhöht.  

2.2 Regierungspräsidium  
Freiburg   Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe 
(LGRB)            20.08.2021 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 
im Regelfall nicht überwunden werden können 
                      keine 
 
 
2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan 
berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
                      keine 
 
 
3. Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
Geotechnik 
… Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgut-
achten bzw. Baugrundgutachten vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachterlichen Ingenieurbüros. 
Eine wasserwirtschaftliche Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausge-
setzt, empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen 
Hinweise in den Bebauungsplan: Das Plangebiet befindet sich auf Grund-
lage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von 
Hasenweiler Schottern. Randlich können Hasenweiler-Beckensedimente 
und Holozäne Abschwemmmassen auftreten. Mit lokalen Auffüllungen 
vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet 
sind, ist zu rechnen. Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen 
Setzungsverhalten des Untergrundes im Bereich der Hasenweiler-

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Es liegt ein ingenieurgeologisches Gut-
achten vor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Beckensedimente ist zu rechnen. Mit einem oberflächennahen saisona-
len Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) 
im Bereich der Holozänen Abschwemmmassen ist zu rechnen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen … (z.B. zum genauen Baugrund-
aufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
keine Hinweise       aus bodenkundlicher Sicht 
keine Hinweise       aus rohstoffgeologischer Sicht 
keine Hinweise       aus hydrogeologischer Sicht 
keine Hinweise       aus bergbehördlicher Sicht 
Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes sind nicht tangiert 
 
Allgemeine Hinweise– die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse 
können dem bestehenden Geologischen Kartenwerk entnommen werden 
(Übersicht über die am LGRB vorhandenen 
Bohrdaten unter http://www.lgrb-bw.de /  
Geotopkataster unter http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope.  
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Kenntnisnahme 
Kenntnisnahme 
Kenntnisnahme 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Kenntnisnahme 
Kenntnisnahme 
Kenntnisnahme 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 

3 Regionalverband  
Bodensee-Oberschwaben 

16.08.2021 

Wir bedanken uns für die Ergänzung der Begründung in Bezug auf die 
angestrebte Bruttowohndichte von ca. 130 Einwohnern pro ha. … Dies ist 
ein gutes Beispiel für eine flächensparende, angemessen verdichtete 
Bauweise. … Weitere Anregungen bringen wir nicht vor. 
 

Kenntnisnahme 
 
 

Kenntnisnahme 
 

4 Landesnaturschutzverband  
LNV.BW            03.08.2021 

Wir haben die Unterlagen an unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen vor 
Ort weitergeschickt. Sollte keine LNV-Stellungnahme abgegeben werden, 
so bitten wir, dies nicht als Zustimmung zur Planung zu werten … 
 

Kenntnisnahme 
 
 

Kenntnisnahme 
 

5 Handwerkskammer Ulm 
08.09.2021 
 

Gegen den vorliegenden Bebauungsplan haben wir im Grundsatz keine 
Bedenken vorzubringen, wenn durch diese Planung einzelne Hand-
werksbetriebe nicht nachteilig betroffen sind. Einen Nachteil können 
Handwerksbetriebe z.B. dadurch erlangen, dass die Ausübung des Ge-
werbes in Zukunft durch Auflagen erschwert oder gar unmöglich gemacht 
wird. Dieser Fall kann bei Neuausweisungen von Wohngebieten an be-
stehende Gewerbegrundstücke eintreten. Ist eine Beeinträchtigung ein-
zelner Betriebe nicht auszuschließen und Ihnen bekannt, so bitten wir um 
Mitteilung dieser Firmen, damit ggf. unter Hinzuziehung unserer Bera-
tungsdienste eine Lösung gefunden werden kann.  

Eine Beeinträchtigung von Handwerksbe-
trieben wurde im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren nicht vorgebracht und ist 
nicht erkennbar.  

wird  
berücksichtigt 
 

http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
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5 IHK-Weingarten 
03.08.2021 

keine Bedenken Kenntnisnahme 
 

Kenntnisnahme 
 

6 Dt.Telekom Technik GmbH 
27.08.2021 
 

keine Einwände 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom 

 
Zur Versorgung durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommu-
nikationslinien erforderlich. Gerne würden wir dieses Neubaugebiet … mit 
unserer FTTH-Technik versorgen. Für einen evtl. Ausbau  sowie die Ko-
ordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen anderer Lei-
tungsträger ist es notwendig, dass der Beginn der Erschließungsmaß-
nahmen so früh wie möglich schriftlich angezeigt wird.  
T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@telekom.de 
 

Kenntnisnahme 
Berücksichtigung bei der Bauausführung 

Kenntnisnahme 
 

7 Große Kreisstadt Wangen 
im Allgäu           11.08.2021 
 

Keine Anregungen 
 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
 

8 Gemeinde Eriskirch  
09.09.2020 

 

keine erneute Stellungnahme 
keine Einwendungen 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
 

9 Gemeinde Wasserburg 
05.08.2020 

 

keine erneute Stellungnahme 
keine Anregungen 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
 

10 Gemeinde Amtzell 
24.07.2020 

keine erneute Stellungnahme 
Keine Anregungen 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
 

mailto:T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@telekom.de
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11 Gemeinde Achberg 
31.07.2020 

keine erneute Stellungnahme 
keine Anregungen 
 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
 

12 Stadt Friedrichshafen 
06.08.2020 

 

keine erneute Stellungnahme 
keine Anregungen 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
 

13 Stadt Lindau      03.08.2021 
 

Keine Anregungen 
 
 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
 

 
 

 Bürger Inhalt der Äußerung 
(gekürzt, Originalschreiben liegen der Gemeinde vor) 
 

Stellungnahme  
Planer / Verwaltung 

Beschluss 

 Bürger 1 
05.08.2021 

Folgende Punkte sind … im Sinne der Vergleichbarkeit 
und der Erstellung eines einheitlichen harmonischen 
Stadtbildes anzupassen: 
 
1. Erhöhung der Firsthöhe/Wandhöhe im Gebiet WA1 
Bei Schrägdächern Firsthöhe 9m / WH7,5 – 8 m. Die Ver-
gleichbarkeit zur Höhe eines Flachdachs mit zulässigem 
Aufbau (Dachausstieg, Geländer der Dachterrasse, PV-
Anlagen) muss gegeben sein (d.h. zulässiger Aufbau von 
1,5 m darf Firsthöhe bei Schrägdach nicht überschreiten. 
Bei einer Gebäudehöhe von 9 m über Gelände wird die 
höhenmäßige Abstufung zum Ramsbach hin ebenfalls 
eingehalten, da dies die vergleichbare Höhe eines Flach-
daches inkl. Aufbau mit untergeordneten Bauteilen nicht 
überschreitet. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Erhöhung der zulässigen Dachneigung auf mind. 30° 
in den Bereichen WA1 und WA2  
Die begrenzte Bauhöhe (lediglich 2 Vollgeschosse) zum 
Biotop verringert den Gestaltungsspielraum durch die Ein-
schränkung der Dachneigung auf <25° wird zusätzlich der 

 
 
 
 
Ziel des städtebaulichen Entwurfes waren hier 2-
geschossige Flachdachgebäude mit begrüntem Dach. 
Im Nachgang wurden auch Schrägdächer ermöglicht, 
die von der Typologie aber den Flachdachgebäuden 
entsprechen müssen und deshalb auch eine Begren-
zung in Höhe und Dachneigung erfahren.  
Die zulässigen Wand-, First- und Gebäudehöhen wer-
den um 0,5 m angehoben. Wandhöhen von 6,5 m bzw. 
Firsthöhen von 8 m über der Erschließungsstraße bei 
Gebäuden mit Schrägdach sind ausreichend. Eine Ver-
gleichbarkeit mit der zulässigen Attikahöhe von 7,5 m 
über der Erschließungsstraße bei Flachdachgebäuden 
ist gegeben. Zusätzliche untergeordnete Bauteile sind 
bei Schrägdächern entweder nicht erforderlich (Dach-
ausstiege oberhalb des Firstes und Terrassengeländer) 
oder treten deutlicher in Erscheinung als bei Flachdä-
chern (PV-Anlagen).  
 
 
 
Dies entspricht der 2-geschossigkeit der Flachdachge-
bäude. Ein weiterer Dachausbau soll nicht zu einem 
dreigeschossigen Erscheinungsbild führen. Eine weite-

 
 
 
 
Erhöhung der 
Wand-, First- 
und Gebäude-
höhen im WA1 
und WA2 um 0,5 
m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einwand 
wird zurückge-
wiesen / keine 
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Ausbau des Dachgeschosses stark begrenzt. Durch die 
Öffnung auf mind. 30° bietet sich die realistische Chance, 
das Dachgeschoss nutzungsgerecht auszubauen, wodurch 
weiterer Nutzraum im Sinne der im Bebauungsplan gefor-
derten vedichteten Bauweise entsteht.  
 

re Verdichtung am Westrand des Plangebietes und am 
Waldrand entspricht nicht den städtebaulichen Zielen in 
dieser landschaftlich sensiblen Lage. 
 

Planänderung 
 
 

 Bürger 2 
07.08.2021 

Der optimale Anstellwinkel für Photovoltaikanlagen in 
Deutschland … liegt zwischen 30 (Süd-DE) und 35° (Nord-
DE). Entspricht also die Dachneigung dem optimalen An-
stellwinkel der PV-Anlage, wird eine kostenintensivere 
Anbringung vermieden und eine funktional und optisch 
ideale Darstellung gewährleistet.  
Da der Bebauungsplan die Nutzung von regenerativen 
Energiequellen … explizit wünscht .. müssen aus unserer 
Sicht auch die nötigen kostensparenden Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden. Daher fordere ich die Erhöhung 
der zulässigen Dachneigung auf mind. 30°! Für die 
Schrägdächer im WA1 und WA2. 
 

Der Bebauungsplan setzt Flachdächer fest und lässt im 
WA1 und WA2 als Ausnahme auch Schrägdächer bis 
25° Dachneigung zu. Die Firstrichtung ist als Nord-Süd 
festgesetzt. Eine Optimierung der Anstellwinkel und der 
Ausrichtung von PV-Anlagen mit dem Ziel, die mittägli-
che Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen, ist bei 
Schrägdächern nur mit deutlichen gestalterischen Ein-
bußen erreichbar. Es hat sich aber gezeigt, dass auch 
größere Abweichungen von der idealen Ausrichtung 
unkritisch sind und den Ertrag nur geringfügig schmä-
lern. Auch Abweichungen vom idealen Neigungswinkel 
sind in weiten Grenzen möglich, weswegen aufwändige 
Korrekturmaßnahmen meist unnötig sind (Photovolta-
ik.org Solarportal.) Flache Ost-Westausrichtungen (z.B. 
15-25°) bringen bei besserer Nutzung der diffusen Glo-
balstrahlung (bei bewölktem Himmel) sehr gute Erträge.  
Eine Erhöhung der Dachneigung zur Optimierung des 
Solarertrags entspricht nicht dem städtebaulichen Ziel.  
 
 

Der Einwand 
wird zurückge-
wiesen / keine 
Planänderung 
 

 Bürger 3 
11.08.2021 

Erhöhung der zulässigen Firsthöhe für Schrägdächer im 
WA1 und WA2 auf 9 m. Bei der vergleichbaren Acker-
mannsiedlung seien ca. 7,2 m Wandhöhe zulässig. Wir 
fordern die Anpassung der Traufhöhe/Wandhöhe auf 7,5m 
(mind. 7,1m) und der Firsthöhe auf 9m 

Die zulässigen Wand-, First- und Gebäudehöhen wer-
den um 0,5 m angehoben. Wandhöhen von 6,5 m über 
der Erschließungsstraße sind für eine 2-geschossige 
Bebauung ausreichend. Die Gebäude lassen sich har-
monisch neben 2-geschossigen Flachdachgebäuden 
(Attikahöhe 7,5m) einfügen. Eine weitere Erhöhung der 
Gebäude am Westrand des Plangebietes und am Wald-
rand entspricht nicht den städtebaulichen Zielen in die-
ser landschaftlich sensiblen Lage. 
 

Dem Einwand 
wird teilweise 
entsprochen. 
Erhöhung um 
0,5 m. 

 Bürger 4 
12.08.2021 

Forderung: Erhöhung der zulässigen Firsthöhe im WA1 bei 
Schrägdächern auf 9 m / bei Flachdächern auf 8,5 m.  Im 
Hinblick auf Starkregen und aufstauendes Wasser sollte 
das Erdgeschoss ca. 0,5 m über der Straße liegen. 
 

s. SN der Verwaltung B3 
 
 
 
 

Dem Einwand 
wird teilweise 
entsprochen. 
Erhöhung um 
0,5 m. 
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Durch die Möglichkeit von Dachaufbauten verbessert sich 
der Gestaltungsspielraum beim Ausbau eines Dachge-
schosses erheblich. Außerdem kann hierdurch weiterer 
Nutzraum im Sinne der im Bebauungsplan geforderten 
verdichteten hohen Bauweise und unter Einhaltung der 
maximalen Gebäudehöhe entstehen. Bei Betrachtung der 
angrenzenden Gebiete/Bebauung zeigt sich die vermehrte 
Nutzung durch Dachaufbauten (Gaupen). Gute Beispiele 
stellen das Bestandsgebäude im WA5 und die Gebäude 
entlang der Jahnstraße dar … Dachaufbauten fügen sich 
dort gut in das städtebauliche Gesamtbild ein und der As-
pekt der Gleichberechtigung wird ebenfalls gewahrt. Diese 
Einschränkung findet sich in keinem der Bebauungspläne 
der angrenzenden Gebiete wieder und ist unserer Ansicht 
auch nicht zeitgemäß (Gebote anstelle von Verboten). 
Daher fordere ich die Möglichkeit von Dachaufbauten in 
den Bereichen WA1 und WA2. 
 

Die überwiegend festgesetzten Flachdächer ergeben 
ein homogenes Erscheinungsbild. Dadurch entsteht 
eine ruhige Dachlandschaft. Im Bereich der 2-
geschossigen Gebäude WA1 und WA2 werden auch 
flachgeneigte Dächer (Dachneigung <25°) zugelassen.  
Dachaufbauten würden besonders bei den gegebenen 
flachen Dachneigungen zu einem uneinheitlichen Sied-
lungsbild am Ortsrand führen. In den neueren Bebau-
ungsplänen ‚Ramsbach-Nord‘ und ‚Ramsbach-Quartier‘ 
sind ebenfalls nur Flachdächer oder flachgeneigte Dä-
cher ohne Dachaufbauten zulässig. 
Eine Verbesserte Nutzung der Dachgeschosse durch 
Gaupen am Westrand des Plangebietes (Waldrand und 
Siedlungsrand nach Westen) entspricht nicht den städ-
tebaulichen Zielen in dieser landschaftlich sensiblen 
Lage. Eine hohe bauliche Dichte wird im Plangebiet 
dennoch erreicht.  
 

Der Einwand 
wird zurückge-
wiesen / keine 
Planänderung 
 

 Bürger 5 
12.08.2021 
 

Vergleicht man das Höhenniveau in Verbindung mit der 
zulässigen Gebäudehöhe bzw. Firsthöhe in den Bereichen 
WA1 und WA2 so zeigt sich, dass die zulässige Gebäude-
höhe bzw. Firsthöhe im WA1 durchschnittlich 1m geringer 
ist als im Bereich WA2. Da sich beide Bereiche im Grenz-
bereich aneinander anschließen, fordern wir die Anglei-
chung der zulässigen Gebäude- und Firsthöhe und somit 
die Erhöhung im Bereich WA1 auf ebenfalls 8,5 m Gebäu-
dehöhe bzw. 9 m Gebäudehöhe relativ zum Nullniveau ü. 
NHN. 
 

Die Gebäudehöhen ergeben sich aus der Erschlie-
ßungsplanung und den geplanten Straßenhöhen. Die 
Gebäude im WA1 und WA2 sind in Bezug auf die Er-
schließungsstraße gleich hoch. Die zulässigen Höhen 
werden im WA1 und WA2 um 0,5 m angehoben.  
Gebäudehöhen von 8 m über der Erschließungsstraße 
für Schrägdachgebäude sind für eine 2-geschossige 
Bebauung ausreichend. Höhere Gebäude am Westrand 
des Plangebietes (Waldrand und Siedlungsrand nach 
Westen) entspricht nicht den städtebaulichen Zielen in 
dieser landschaftlich sensiblen Lage. 
 

Dem Einwand 
wird teilweise 
entsprochen. 
Erhöhung um 
0,5 m. 

 Bürger 6 
12.08.2021 
 

Das Verbot von Dachaufbauten (Gaupen) ist nicht nach-
vollziehbar, da dies bei den Bestandsgebäuden im Bauge-
biet und etlichen angrenzenden Gebäuden (z.B. in der 
Jahnstraße) bereits vermehrt realisiert ist. Dachaufbauten 
passen damit sehr gut in das bestehende städtebauliche 
Gesamtbild, bieten einen erweiterten Gestaltungsspiel-
raum und es gibt aus meiner Sicht keinen Grund dies im 
Bebauungsplan der Jahnstraße einzuschränken.  
 

s. Stellungnahme zu B4 Der Einwand 
wird zurückge-
wiesen / keine 
Planänderung 
 

 Bürger 7 
16.08.2021 

Ich fordere die Zulässigkeit von Dachgaupen bei 
Schrägdächern. Dachgaupen erhöhen den Gestaltungs-

s. Stellungnahme zu B4 
 

Der Einwand 
wird zurückge-



Stadt Tettnang  Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften ‚Jahnstraße Nord‘ 
- Beteiligung der Behörden, der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gem. § 3(2) / §4(2) BauGB und § 74 LBO 

 

Sitzungsvorlage TA-Sitzung / GR-Sitzung am 19.01.2021    Seite 27 von 32     KVB 16.11.2021 

 spielraum bei Schrägdächern und kommen der im Bebau-
ungsplan geforderten verdichteten hohen Bauweise entge-
gen. Dieser Umstand findet sich sowohl im Baugebiet bei 
den Bestandsgebäuden, also auch in den angrenzenden 
Gebäuden und dem ganzen Stadtgebiet. Es sollte hier eine 
Durchgängigkeit der städtebaulichen Ziele unter Berück-
sichtigung der Gleichberechtigung gewährleistet werden. 
 
Angleichung der Firsthöhe für Schrägdächer auf das Ver-
hältnis von Flachdächern inkl. zusätzlichem Aufbau. Der 
Bebauungsplan ermöglicht bei Flachdächern einen Aufbau 
von 1,5 m (PV-Anlagen, Geländer etc.) Somit überschreitet 
ein Flachdach inkl. Aufbau die Gesamthöhe eines Hauses 
mit Schrägdach um 1m. Wir fordern, die zulässige Firsthö-
he und Wandhöhe im WA1 und WA2 um 1m zu erhöhen, 
da hierdurch die Gleichheit zu Flachdächern inkl. Aufbau 
(max. Sichtkante Gebäudehöhe) hergestellt wird und die 
absolute Höhe im Entwurf unverändert bleibt. 
 
 
 
Bei Schrägdächern kann der Vollständigkeit halber auch 
die Oberkante des Firstes festgelegt werden (vgl. BPlan 
Ackermannsiedlung). Eine Überschreitung des OK bei 
Schrägdächern durch Dachaufbauten ist somit auch aus-
geschlossen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die zulässigen Firsthöhen bei Gebäuden mit Schräg-
dach liegen 0,5 m über der zulässigen Attikahöhe bei 
Flachdachgebäuden. Bei Flachdächern sind oberhalb 
der zulässigen Gebäudehöhe lediglich untergeordne-
ten Bauteile zulässig. Diese ermöglichen die Nutzung 
von Flachdächern als Dachterrasse und sind bei 
Schrägdächern nicht erforderlich. Ein Dachfirst tritt op-
tisch mehr in Erscheinung als ein Terrassengeländer. 
Höhere Gebäude am Westrand des Plangebietes 
(Waldrand und Siedlungsrand nach Westen) entspricht 
nicht den städtebaulichen Zielen in dieser landschaftlich 
sensiblen Lage. 
 
Die maximale Firsthöhe bei Schrägdächern ist im Be-
bauungsplan festgesetzt. Diese liegt 0,5 m oberhalb der 
zulässigen Gebäudehöhe von Flachdachgebäuden.  
 

wiesen / keine 
Planänderung 
 
 
 
 
 
 
Dem Einwand 
wird teilweise 
entsprochen. 
Erhöhung um 
0,5 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einwand 
wird zurückge-
wiesen / keine 
Planänderung 
 

 Bürger 7 
Interessengemeinschaft 
Jahnstraße 25.08.2021 
 

 
 

 

Dieser Eindruck ist falsch. 
 
 
 
 
 
Der Emissionspegelvergleich (Lärmgutachten BS-
Ingenieure 07/21) zeigt, dass die größte Erhöhung im 
Bereich Jahnstraße-West zu erwarten ist. Es wurden 
Pegelerhöhungen von max. 2,1 dB(A) errechnet.  
Nach geübter Rechtsprechung können die Kriterien der 
Verkehrslärmschutzverordnung – 16. Bundes-
Immissions-Schutz-Verordnung (BImSchV) - für eine 
‚wesentliche Änderung‘ herangezogen werden. Dem-

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Die künftige 
Verkehrsmenge 
bleibt für eine 
Wohnstraße 
gering und zu-
mutbar.  
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nach ist eine durch die Planung verursachte Verkehrs-
lärmerhöhung wesentlich, wenn die Erhöhung des Be-
urteilungspegels nach den Rundungsregeln der RLS-90 
bei mindestens 3 dB liegt. Dieser Wert orientiert sich an 
der Hörbarkeitsschwelle. Geringere Pegeländerungen 
vermag das menschliche Ohr demnach nicht wahrzu-
nehmen. 3 dB(A) bedeuten nach der logarithmischen 
Rechenregeln der Akustik eine Verdopplung der Schal-
lintensität, 10 dB(A) eine Verdopplung der Lautstärke. 
Man benötigt zehn gleichlaute Geräuschquellen – im 
Vergleich zu einer –, um den Eindruck „doppelt so laut“ 
zu erzeugen. Nach den Aufrundungsregeln der RLS-90 
ist bereits ab einer Differenz von 2,1 dB ganzzahlig auf 
3 dB aufzurunden. Es ist demnach nicht zutreffend, 
dass eine Zunahme von 2 dB einer Verdopplung des 
Verkehrslärms entspricht. Dies wäre erst ab einer Er-
höhung von 10 dB(A) der Fall.  
 
Sofern der Schwellenwert von 2,1 dB zu einer ‚wesent-
lichen Änderung‘ erreicht wird, dienen die Grenzwerte 
der 16. BImSchV im Weiteren dazu, die Verkehrslärm-
immissionen abzuwägen und einzuordnen. Im Rahmen 
der schalltechnischen Bewertung wurde untersucht, ob 
sich durch den zu erwartenden zusätzlichen Verkehr 
eine schalltechnisch relevante Erhöhung der Verkehrs-
lärmemissionen (wesentliche Änderung) und gleichzei-
tig eine Grenzwertüberschreitung der 16. BImSchV 
ergibt. Das ist nicht der Fall.  
 
 
Mit prognostizierten Verkehrsmengen von unter 2000 
Kfz/24 h (200 Kfz/h) für die Jahnstraße, Kolpingstraße 
und Ramsbachstraße liegen diese im Bereich von 
Wohnstraßen (< 400 Kfz/h) und deutlich unterhalb dem 
für Sammelstraßen (400-800 Kfz/h). Insgesamt wird 
das durch die allgemeine Verkehrsentwicklung und die 
Erschließung des Bebauungsplangebietes zu erwarten-
de Verkehrsaufkommen im Zuge der genannten Stra-
ßen als gebietsverträglich eingestuft. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es sind keine 
Überschreitun-
gen der Grenz-
werte nach 16. 
BImSchV zu 
erwarten. Es 
erfolgt keine 
Planänderung 
 
 
 
 
Es erfolgt keine 
Planänderung 
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Während im Bauleitplanverfahren die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV  im Rahmen der Abwä-
gung herangezogen werden, besteht eine rechtsver-
bindliche Anwendung dieser nur für Straßenbaulastträ-
ger beim Neubau einer Straße oder einem erheblichen 
baulichen Eingriff an einer Straße in Verbindung mit 
einer ‚wesentlichen Änderung‘. Die schalltechnische 
Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens (Lärm-
gutachten BS-Ingenieure 07/21) kommt zu dem Ergeb-
nis, dass eine Erhöhung des Beurteilungspegels um 2,1 
dB(A) nur tagsüber am Gebäude Jahnstraße 22 im EG 
festgestellt werden kann. Bei einem Beurteilungspegel 
von 55,0 dB(A) wird der Grenzwert von 59 dB(A) tags 
um 4 dB(A) unterschritten. Schallschutzmaßnahmen 
sind nicht erforderlich. Bei den weiteren Immissionsor-
ten liegen keine Pegelerhöhungen im Bereich der 
Hörbarkeitsschwelle von mindestens 2,1 dB(A) vor. Das 
Kriterium einer wesentlichen nach 16. BImSchV ist 
demnach an keinem weiteren Immissionsort erfüllt.  
 
 
Mit dem Bebauungsplan soll der städtebauliche Entwurf 
(KVB 2019-2021) umgesetzt werden. Dies entspricht 
den städtebaulichen Zielen der Stadt und wurde mit 
dem Gestaltungsbeirat abgestimmt. Die bauliche Dichte 
entspricht dem im Regionalplan ausgewiesenen Ziel 
‚Schwerpunkt des Wohnungsbaus‘ und wird in der Stel-
lungnahme des Regionalverbands Bodensee-Ober-
schwaben als ‚gutes Beispiel für eine flächensparende, 
angemessene verdichtete Bauweise‘ bezeichnet. 
Der Bestandsbebauung an der Jahnstraße werden im 
Plangebiet zwei viergeschossige Gebäude und zwei 3-
geschossige Gebäude mit einem Abstand von ca. 20 m 
gegenübergestellt. Gegenüber der Kolpingstraße ent-
steht ein Zugang zum öffentlich nutzbaren Quartiers-
park. Mehrgeschossige Wohnbauten sind in der nähe-
ren Umgebung bereits realisiert. Der geplante Ausbau 
der Jahnstraße trägt der angestrebten Verdichtung 
Rechnung. Die vorgesehenen Stellplätze sorgen für 
eine geordnete Parkierung im Gebiet. Die Lärmbelas-
tung ist gemäß Lärmgutachten zumutbar.  

Es entstehen 
keine gesund-
heitsgefährden-
den Lärmbelas-
tungen. Es er-
folgt keine 
Planänderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung 
entspricht den 
städtebaulichen 
Zielen der Stadt 
Tettnang. Es 
erfolgt keine 
Planänderung. 
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Im Verfahren nach § 13b BauGB ist die Grundfläche bei 
10.000 qm gedeckelt. Dies wird nur knapp unterschritten. 
Dazu kommen alledings (Festsetzung Nr. 1.2 
Grundflächen von Garagen und Tiefgaragen, Stellplätzen 
und Nebenanlagen. Damit wird die Obergrenze von 10.000 
qm deutlich überschritten …  
Daher sind diese Festsetzungen zu streichen. Weiterhin 
sind zusätzliche festgesetzte Flächen für Stellplätze und 
Garagen zu streichen, da außerhalb der Baufelder rein 
rechnerisch keine Flächen für derartige bauliche Anlagen 
mehr zur Vefügung stehen, oder aber die entsprechenden 
Baufelder sind zu verkleinern.  

 

 
 
 

 
Festsetzungen im Bebauungsplan zum passiven Lärm-
schutz sollen für geplante Wohngebäude vorsorglich 
bereits bei Überschreitungen der Orientierungswerte 
der DIN 18005 ‚Schallschutz im Städtebau‘ (55 dB(A) 
tags und 45 dB(A) nachts) getroffen werden. An den 
Südfassaden der geplanten Gebäude könnten laut 
Schallgutachten die maßgeblichen Außenlärmpegel des 
Lärmpegelbereichs II im Prognose-Planfall 2035 über-
schritten werden. Ein entsprechender Schallschutz wird 
für LPB II bereits mit handelsüblichen Standardvergla-
sungen nach dem Stand der Technik erreicht. Vorsorg-
lich wurde der Lärmpegelbereich III im Bebauungsplan 
festgesetzt.  
 
Die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13b 
BauGB sind erfüllt.  
Neben den Hauptnutzungen sind die angeführten Ga-
ragen, Stellplätze und Nebenanlagen erforderlich und 
bleiben auch weiterhin zulässig. 
 
Die betreffenden Festsetzungen bleiben erhalten. 
 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan sind die erforderlichen Festsetzun-
gen und Hinweise zum Biotopschutz enthalten. Die 
Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Beurteilung wer-
den in der Planung berücksichtigt. Das Biotop wird nicht 
beeinträchtigt. 
 
Die Möglichkeiten der baulichen Verdichtung ist pla-
nungsrechtlich gegeben. 
 

 
Es erfolgt keine 
Reduzierung der 
Bebauung. Die 
Stellplätze ent-
lang der Jahn-
straße bleiben 
erhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
Es erfolgt keine 
Planänderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es erfolgt keine 
Planänderung 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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 Bürger 8 

RA Rezbach 08.09.2021 
 
 

 
 
1. Entwässerung 
Die nordwestlich gelegene Filtermulde reicht bis an die 
Böschungskante. Der Notüberlauf wird unterhalb zum we-
sentlich tiefer gelegenen Flst.Nr. 552 geführt. Hierdurch 
und durch südwestlich geplante Rigolenentwässerung ist 
eine übermäßige Durchfeuchtung der überwiegend land-
wirtschaftlich genutzten angrenzenden Grundstücke unse-
res Mandanten. … Es ist dafür Soge zu tragen, dass Ober-
flächenwasser vom Bebauungsgebiet weder unmittelbar 
noch mittelbar auf die überwiegend landwirtschaftlich ge-
nutzten Grundstücke 553/1 und 552 unseres Mandanten 
geführt wird.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Die Filtermulde dient nicht der Versickerung. Das Re-
genwasser wird nach der Filterung im Bereich der Pri-
vatstraße (Rigole) Flst.Nr. 551 und 551/2 versickert. 
Der Notüberlauf führt in nördlicher Richtung temporär 
geringe Wassermengen durch das geschützte Biotop 
und gelangt dann in den Ramsbach. Der Notüberlauf 
führt ausschließlich durch Gehölzbestände, die gemäß 
§ 2 LWaldG Wald sind. Es wird kein Regenwasser auf 
landwirtschaftliche Flächen geleitet. Das Filterbecken 
und die Rigole können im Rahmen der weiteren Er-
schließungsplanung z.B. für ein 10-jährliches Regener-
eignis dimensioniert werden, um damit den Notüberlauf 
der Filtermulde weiter zu entlasten. Von der Rigole gibt 
es einen Notüberlauf in den südlich gelegenen Misch-
wasserkanal. Südwestlich der Filtermulde ist keine Ri-
golenentwässerung geplant. Die Grundstücke 552 und 
553/1 werden nicht beeinträchtigt. 
 
Im Entwässerungskonzept (Rapp+Schmid Infrastruk-
turplanung Vorkonzept 04/2021) sind wegen dieser 
befürchteten Durchnässung (Gutachten Kugel 12/2020)  
Versickerungen im Bereich der Auffüllung grundsätzlich 
unzulässig und nicht geplant. Es wird eine Rohrleitung 
für den Notüberlauf vorgeschlagen. Seitens der Boden-
gutachter wurden hinsichtlich Hangrutschungen keine 
Bedenken gegen den Notüberlauf geäußert.  
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Es erfolgt keine 
Planänderung 
 
Die Abwägung 
dieser Stellung-
nahme wurde 
vertagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken 
der Gutachter 
wurden ausrei-
chend berück-
sichtigt. 
 
Die Abwägung 
dieser Stellung-
nahme wurde 
vertagt. 
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2. Straßenführung 

 
 ist. 

 

 

Wird im Rahmen der Entwässerungsplanung berück-
sichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Erschließung der Grundstücke 551/2 und 551 wird 
über den Anschluss an die öffentliche Erschließung 
durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht im Bebau-
ungsplan gesichert. Eine Nutzung des gemeinschaftli-
chen Privatweges ist dazu nicht notwendig.  
Eine zusätzliche Wendeeinrichtung ist nicht erforderlich.  
Private Nutzungsrechte sind vom Bebauungsplan unbe-
rührt. 

Wird berücksich-
tigt. 
 
Die Abwägung 
dieser Stellung-
nahme wurde 
vertagt. 
 
 
 
Der Weg Flst.Nr. 
551/1 wird nicht 
beeinträchtigt. 

 


